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▶▶ Aktuelle Gesetzgebung
Pflicht zur mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen

| Infolge der EU-Richtlinie 2018/822 vom 25.5.18 (Abl. L 139), die bis zum 
31.12.19 umgesetzt werden musste, hat die Bundesregierung am 4.11.19 ei-
nen Gesetzentwurf zur Anzeige grenzüberschreitender Steuergestaltungen 
vorgelegt (BT-Drs. 19/14685). Nach den neuen §§ 138d bis 138k AO-Entwurf 
müssen sog. Intermediäre (RA, StB, WP, Finanzdienstleister, sonstige Be-
rater, etc.), bzw. u. U. die Nutzer (oder der Steuerpflichtige) entsprechende 
Gestaltungen dem BZSt anzeigen. |

Die fehlende, unrichtige, nicht rechtzeitige oder nicht vollständige Mitteilung 
kann nach der entsprechend erweiterten Bußgeldvorschrift des § 379 Abs. 2 
Nr. 1e bis 1g AO-Entwurf mit einer Geldbuße bis 25.000 EUR geahndet werden.
 (DR) |

es droht 
eine Geldbuße 
bis zu 25.000 eur

▶▶ Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen
Polizist wegen Steuerhinterziehung aus Dienst entlassen

| Das OVG NRW hat entschieden, dass ein Polizist wegen Steuerhinterzie-
hung i. H. v. 108.000 EUR aus dem Dienst zu entlassen ist (18.9.19, 3d A 
86/18.O, Abruf-Nr. 212332). Nach einer anonymen Anzeige hatte die Steuer-
fahndung festgestellt, dass der Dienstgruppenleiter in seinen ESt-Erklä-
rungen falsche Angaben zu seinen dienstlichen Einsatzorten, Einkünften 
als Hausverwalter (von zuletzt 22 Objekten) und Vermietungseinkünften  
gemacht hatte. Das Strafgericht hatte ihn deswegen bereits zu einer Frei-
heitsstrafe von 8 Monaten auf Bewährung verurteilt. |

Auch wenn das konkrete Strafmaß damit unter der gesetzlich genannten Straf-
grenze von einem Jahr Freiheitsstrafe (§ 24 Abs. 1 S. 1 BeamtStG) lag, dokumen-
tierte sich darin nach Ansicht des Senats eine ganz erhebliche Schwere der 
Dienstpflichtverletzung. Zudem lege eine Steuerhinterziehung i. H. v. rd. 
108.000 EUR schon für sich genommen nahe, den Beklagten aus dem Beamten-
verhältnis zu entfernen. Einen Grundsatz, dass die disziplinare Höchstmaßnah-
me von vornherein ausscheide, wenn die hinterzogenen Steuern nicht wenigs-
tens einen siebenstelligen EUR-Betrag erreichten, existiere nicht. 

Bei Beamten falle erschwerend ins Gewicht, wenn durch kriminelles Verhalten 
der staatliche Steueranspruch gemindert werde, da der Beamte gerade durch 
öffentliche Mittel alimentiert werde. Belastend sei ebenfalls, dass Sachverhal-
te vom Betroffenen aktiv vorgetäuscht worden waren. Dies weise gegenüber 
dem bloßen Verschweigen steuerlich erheblicher Tatsachen einen deutlich  
höheren Unrechtsgehalt auf. Negativ falle zudem die langjährige Missachtung 
von Strafgesetzen ins Gewicht, da es gerade Aufgabe eines Polizisten sei, 
Straftaten zu verhindern. Entlastende Gesichtspunkte – hier die erfolgte  
Kooperation mit der Finanzverwaltung, die geständigen Einlassungen des 
nicht vorbelasteten Betroffenen in Straf- und Disziplinarverfahren und die  
Begleichung der Steuerschuld – halfen dem Polizisten nicht mehr. (DR)
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Abruf-nr. 212332

Hoher 
Steuerschaden und 
aktives Vortäuschen

Geständnis 
und zahlung helfen 
nicht mehr


